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Änderungsgenehmigung

Der

Windpark Stubben-Rehhorst GmbH & Co. KG

Windmühlenberg

24814 Sehestedt

wird auf den Antrag vom 30. Oktober 2025 eingegangen am 30. Oktober 2025, Unterlagen 
zuletzt ergänzt am 17. Februar 2026, gemäß § 16 in Verbindung mit § 19 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit (i. V. m.)

der Nummer 1.6.2, Verfahrensart V des Anhanges 1 der 4. Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung für die wesentliche Änderung einer Windkraftanlage im

Außenbereich der Gemeinde 23619 Rehhorst

Gemarkung: Rehhorst

Flur: 6

Flurstück: 1/2

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Maßgabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
führten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A I und III aufgeführten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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A Entscheidung

I Genehmigung

1. Gegenstand der Genehmigung

Diese Genehmigung umfasst folgende Maßnahmen:

• Änderung des genehmigten Anlagentyps Vestas V150 zum Anlagentyp Nordex 
N149 mit einer Nabenhöhe von 125,4 Metern, einem Rotordurchmesser von 
149,1 Metern, einer Gesamthöhe von 200 Metern und einer Nennleistung von 
5.700 Kilowatt in der Gemeinde 23619 Rehhorst, Flur 6, Flurstück1/2 mit der 
ETRS89/UTM Koordinate: Ostwert 32 595235 Nordwert 59 70578.

• Der Standort der WKA wird nicht verändert.

• Die Fundamenterhöhung beträgt 3 Meter.

Die Anlage ist gemäß den unter Abschnitt A V aufgeführten Antragsunterlagen zu 
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Nebenbestimmungen dieses Be-
scheides nichts anderes ergibt.

2. Beschränkungen und Emissionsbegrenzungen

Die Anlage unterliegt folgenden Beschränkungen: 

2.1 Unter Zugrundelegung des Immissionsrichtwerts (IRW) von 45 dB(A) und 40 dB(A) 
an den maßgeblichen Immissionsorten, die im eingereichten Schalltechnischen 
Gutachten der T&H Ingenieure (Dokument-Nr.: 23-205-GBD-03 vom 27.09.2025) 
berücksichtigt wurden, darf die Windkraftanlage 2 des Herstellers Nordex 149 
nachts maximal mit dem Betriebsmodus Mode 3 (Nennleistung 5.400 kW; 10,2 
U/min) betrieben werden.

Hierbei darf die o. g. Windkraftanlage folgende Oktavschallleistungspegel 
LWA,Okt in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nicht überschreiten:
Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LWA, Okt [dB(A)] 86,1 92,3 96 98,6 99,3 96,8 89,2

Energetisch addiert ergibt sich daraus ein LWA von 104,4 dB(A) für WKA 2.

Dieser Summenschallleistungspegel hat nur informellen Charakter und ist im Kon-
text zu den oben festgelegten oktavabhängigen LWA, Okt ohne rechtliche Bin-
dungswirkung.

Werden bei der Abnahmemessung nach der Auflage Nr. 2.2.2 der Genehmigung 
G30/2023/071 vom 26.06.2025 eine Überschreitung in einer oder mehreren der 
festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt festgestellt, ist mit einer Schall-
ausbreitungsrechnung entsprechend Auflage 2.2.2 G30/2023/071 vom 26.06.2025 
nachzuweisen, dass die in der hier unter A I 2.1 genannte Schallimmissionspro-
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gnose prognostizierten A-bewerteten Teil-Immissionspegel nicht überschritten wer-
den. Unter der Voraussetzung der Nichtüberschreitung dieser Immissionspegel 
sind auch höhere Oktavschallleistungspegel, als unter A I 2.1 angegeben zulässig.

2.2 Bis zur Abnahmemessung ist die WKA 2 nachts in der Zeit von 22:00 bis 06:00 
Uhr im Betriebsmodus Mode 9 mit einer Leistung von maximal 4.720 kW zu betrei-
ben.

Die zusätzliche erheblich schallreduzierte Betriebsweise kann entfallen, wenn ent-
weder unter Berücksichtigung

• der gemessenen Oktavschallleistungspegel einer Vermessung dieses Anla-
gentyps in der genehmigten Betriebsweise inklusive des Zuschlags für eine 
Seriensteuerung von 1,2 dB (A) oder 

• die gemessenen Oktavschallleistungspegel der direkt durch eine einfache Ver-
messung dieser genehmigten Anlage (Abnahmemessung)

nachgewiesen ist, dass die entsprechend Auflage Nr. A I 2.1 berechneten A-be-
werteten Immissionspegel die auf Basis der in der Prognose angesetzten Oktav-
schallleistungspegel LWA,o,Okt berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht 
überschreiten.

2.3 Vor Aufnahme des Nachtbetriebes ist durch eine gemäß § 29 b BImSchG bekannt-
gegebene Stelle nachzuweisen, dass die WKA im gesamten Betriebsbereich keine 
immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweist. Die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen sind vorher mit der Genehmigungsbehörde abzusprechen.

2.4 Die unter A I 2.1. für die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleistungspegel 
LWA,Okt gelten auch bei Herunterregelungen der Windkraftanlage durch den 
Netzbetreiber (EisMan-Schaltung).

3. Grundlage der Änderungsgenehmigung

Grundlage dieser Änderungsgenehmigung ist die Genehmigung nach § 4 
BImSchG vom 26. Juni 2025 mit dem Aktenzeichen G30/2023/071.

Die vorgenannte Genehmigung gilt unverändert fort, soweit sie nicht durch diesen 
Bescheid geändert wird.

II Verwaltungskosten

Für die Erteilung der Genehmigung wird eine Gebühr in Höhe von 1.000 € festge-
setzt.

Die Gebühr für die Feststellung, dass das beantragte Vorhaben keiner Verträglich-
keitsprüfung gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfordert, beträgt 
50 €.
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Die Gesamtkosten in Höhe von 1.050,00 € werden gemäß § 17 Verwaltungskos-
tengesetz des Landes Schleswig-Holstein (VwKostG SH) mit Bekanntgabe dieser 
Entscheidung fällig.

III Nebenbestimmungen

1. Bedingungen

Gemäß § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden Bedin-
gungen erteilt:

1.1 Erlöschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekanntga-
be dieses Bescheides der Betrieb der Anlage entsprechend der Genehmigung auf-
genommen wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu 
stellen.

1.2 Die CE-Kennzeichnung bzw. Typenprüfung der Rotorblätter und des Maschinen-
hauses der WKA vom Typ Nordex V149 ist spätestens vier Wochen vor dem Bau-
beginn bei der Genehmigungsbehörde vorzulegen.

1.3 Rückbauverpflichtung 

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn der Rückbau 
durch eine entsprechende Verpflichtungserklärung gesichert und die Sicherung 
der Abbruchkosten in Höhe von 478.800,00 € (Sicherheitsleistung für die Einzel-
WKA) durch die Antragstellerin nachgewiesen ist.

Die Sicherung der Abbruchkosten kann durch Vorlage von selbstschuldnerischen 
Bankbürgschaften unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, durch Hypothe-
ken sowie durch die pfändungs- und insolvenzsichere Hinterlegung von Geld erfol-
gen.

Bei der Auswahl des Sicherungsmittels ist insbesondere die Insolvenzfestigkeit 
des Sicherungsmittels zu gewährleisten.

Die Auflage 1.4 zur Rückbauverpflichtung aus dem Genehmigungsbescheid 
G30/2023/071 vom 26.06.2025 ist aufgehoben.

2. Auflagen

Gemäß § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen 
verbunden:

2.1 Immissionsschutz

2.1.1 Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Geneh-
migungsbehörde der Messbericht über die Schallemissionsmessung und Auswer-
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tung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinien für Windenergie-
anlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1, Revi-
sion 19, Stand 01.03.2021, FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und an-
dere Dezentrale Energien) von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen 
Messstelle vorzulegen. Die Bestätigung der Messstelle über die Annahme der 
Beauftragung der Messung ist der Genehmigungsbehörde innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Inbetriebnahme vorzulegen. 

Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wählen, dass die Windge-
schwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet wird. 
Der dazu zu erfassende Windgeschwindigkeitsbereich wird entsprechend Nr. 3.3 
der FGW-Richtlinie TR 1 festgelegt.Die Gesamtunsicherheit bei der Abnahmemes-
sung soll ±1,0 dB(A) nicht überschreiten. Zur Ermittlung von Auffälligkeiten, wie 
beispielsweise die Tonhaltigkeit, ist der gesamte Windgeschwindigkeitsbereich als 
Beurteilungsbereich heranzuziehen.

Sofern eine Überschreitung in einer oder mehreren der unter Inhaltsbestimmung 
A.I.2.1. festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA,Okt festgestellt wurde, ist 
eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren durchzu-
führen.
Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Ver-
trauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von σR = 0,5 dB und einer 
Unsicherheit des Prognosemodells von σProg = 1,0 dB durch einen Zuschlag von 
insgesamt = 1,43 dB zu berücksichtigen.
Dabei ist der Nachweis zu führen, dass die Immissionspegel aus der oben ge-
nannten Neuberechnung nicht größer sind als die prognostizierten Immissionspe-
gel dieser Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung vorgelegt wur-
de und Bestandteil der Genehmigung ist. 

2.2 Luftfahrt

2.2.1 Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV 
vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) zu erfolgen.

2.2.2 Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Über-
schreiten von 100 m über Grund sicher zu stellen.

2.2.3 Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass für die Unterbrechung der 
Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht überschritten wird.

2.2.4 Die Stromversorgung für die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender techni-
scher Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Abläufe sicher-
zustellen. Das entsprechende Konzept für die Ersatzstromversorgung ist der Luft-
fahrtbehörde 4 Wochen vor Errichtung der Windkraftanlagen vorzulegen.

2.2.5 Für die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung 
sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Wind-
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energieanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windenergieanlage mit 
Sichtweitenmessgerät und Windenergieanlagen ohne Sichtweitenmessgerät maxi-
mal 1.500 Meter betragen darf.

2.2.6 Die für die Veröffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amt-
liche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehörde als auch der DFS 
(Deutsche Flugsicherung GmbH), Az. SH-10595-b Postfach 1243, 63202 Langen, 
unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Errichtung der Windkraftanlagen, 
vorzulegen.

2.2.7 Anträge zur Aufstellung von Kränen für die Errichtung der Windkraftanlagen, brau-
chen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach §14 LuftVG gilt hiermit 
als erteilt. Auflage 2 gilt entsprechend.

2.2.8 Weitere Einzelheiten zur Kennzeichnung und zur Veröffentlichung sind den Aufla-
gen der DFS, die Bestandteil dieser Zustimmung sind, zu entnehmen.

Auflagen Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK):

2.2.9 Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die ge-
plante Installation der Luftfahrtbehörde vor Inbetriebnahme der BNK anzuzeigen 
und hierbei sind, gemäß Anhang 6 Punkt 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4), folgende Unterlagen 
vorzulegen:

• Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch 
eine vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannten 
Stelle (Baumusterprüfstelle),

• Nachweis über die Standortbezogene Erfüllung der Anforderungen auf Basis 
der Prüfkriterien nach Anhang 6, Nummer 2 der AVV durch eine Baumuster-
prüfstelle.

2.2.10 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer 
dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gem. Art. 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV 
zu kombinieren.

2.3 Deutsche Flugsicherung (DFS) 

2.3.1 Die Windkraftanlage ist mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der „All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (Bundesan-
zeiger; BAnz AT 28.12.2023 B4)“ zu versehen und als Luftfahrthindernis zu veröf-
fentlichen.

2.3.2 Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Ro-
torblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich 
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter 
orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 
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6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne 
verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau 
(RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwen-
den. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.

2.3.3 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf 
halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/
roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder 
konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal 
ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. 

2.3.4 Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Me-
ter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 
Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt 
durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

2.3.5 Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer max. Höhe von bis 
315 m ü. Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.

2.3.6 In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus 
Hindernisfeuer, am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der 
Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus tech-
nischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um 
bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder 
Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infra-
rotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Ma-
schinenhauses anzubringen.

2.3.7 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand 
des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein 
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.3.8 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter ge-
mäß der AVV, Nummer 3.9.

2.3.9 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer be-
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dies ist der zuständigen 
Landesluftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA au-
ßerhalb des kontrollierten Luftraums der Luftraumklasse „D“ befindet, bestehen 
aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine Bedenken 
gegen die Einrichtung einer BNK.

2.3.10 Das „Feuer W, rot“ ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus je-
der Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils 
versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig 
(synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, 
damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen 
Flügel des Rotors verdeckt werden.
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2.3.11 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Takt-
folge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Ver-
schiebung von ± 50 ms zu starten.

2.3.12 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung 
auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

2.3.13 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein 
Ersatzstromnetz umschalten.

2.3.14 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf 
ein „redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn 
die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % 
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine ent-
sprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

2.3.15 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind dem NOTAM-
Office in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail 
notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist 
das NOTAM-Office unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist das NOTAM-Of-
fice und die zuständige Landesluftfahrtbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen er-
neut zu informieren. 

2.3.16 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss 
ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von 
mindestens 16 Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der 
Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzu-
stellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung 
und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschrei-
ten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.

2.3.17 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“ ist nur 
bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorolo-
gischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den 
Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

2.3.18 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-
dernishöhe von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu ver-
sorgen.

2.3.19 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Ta-
geskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung 
(Hindernisfeuer) zu versehen.
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2.3.20 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffent-
licht werden muss, sind

1. mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns zu melden, 
um die Vergabe der ENR-Nummer in die Wege leiten zu können,

2. der Beginn des Hochbaus separat zu melden und

3. spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten 
zu übermitteln, um die Veröffentlichung gegebenenfalls anzupassen

Diese Meldung der endgültigen Daten (bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de) umfasst 
dann die folgenden Details:

a) DFS-Bearbeitungsnummer 

b) Name des Standortes 

c) Art des Luftfahrthindernisses 

d) Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugs-
ellipsoids (WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen)] 

e) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] 

f) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92] 

g) Art der Kennzeichnung [Beschreibung]

2.3.21 Es wird um Bekanntgabe des Ansprechpartners mit Anschrift und Telefon-Nummer 
der Stelle gebeten, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instand-
setzung zuständig ist.

IV Hinweise

1. Allgemeines

1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach 
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die 
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen.

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

• Selbstschuldnerische Bankbürgschaft,

• Sparbuch oder Kontoverpfändung,

• Hinterlegung von Geld (pfändungs- und insolvenzsicher).
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2. Luftfahrtbehörde

2.1 Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der ge-
nannten Nachweisführung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbe-
hörde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbe-
triebnahme der BNK erst nach Vorlage der genannten Unterlagen erfolgt.

2.2 Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen behält sich die Luftfahrtbehörde eine Prüfung 
gemäß §315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr 
vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Leuchtstärke und 
-richtung der Kennzeichnung einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar-
stellt und gem. § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft werden kann.

V Antragsunterlagen

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des.

Nr. Benennung des ELIA-Formulars
(Erstelldatum 17.02.2026, Version 1.9.2, ELiA-Online)

Seitenzahl

Inhaltsverzeichnis 3

1. Antrag

1.1 Antrag für eine Genehmigung oder eine Anzeige nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

6

1.3 Sonstiges

Kostenübernahmeerklärung 1

Antrag Typenwechsel und Gegenüberstellung der WEA Parameter 4

Herstell- und Rohbaukosten Nordex N149 2

Formular 1.1 WKA 2-5 24

Vollmacht Windpark Stubben-Rehhorst GmbH & Co. KG 1

Vollmacht Denker & Wulf AG 1

2. Lagepläne

2.2 Grundkarte 1:5.000 2

3. Anlage und Betrieb

3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrich-
tungen und Nebeneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren

2

Technische Beschreibung N149 22

3.3 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten – 
Übersicht

1

3.7 Maschinenzeichnungen

Maschinenzeichnung N149 2

Abmessungen Gondel und Blätter 6

4 Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

4.7 Sonstige Emissionen 1

TÜV NORD Gutachtliche Stellungnahme 35
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Nr. Benennung des ELIA-Formulars
(Erstelldatum 17.02.2026, Version 1.9.2, ELiA-Online)

Seitenzahl

T&H Ingenieure Schalltechnisches Gutachten inkl. Anlagen 134

Betriebszustand und Schallemissionen 1

Nordex Schallemission, Leistungskurven, Schubbeiwerte 126

Nordex Rotornenndrehzahlen 2

Nordex Oktav-Schallleistungspegel 5

TÜV Nord Ergänzung gutachtliche Stellungnahme Eisabwurf/Eisab-
fall

3

T&H Ingenieure Schattenwurfgutachten inkl Anlagen 160

5. Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminde-
rung

5.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung 
der Emissionen sowie zur Messung von Emissionen und Immissio-
nen

1

Nordex Option Serrations 8

Nordex Schattenwurfmodul 7

Nordex Eiserkennung 8

6. Anlagensicherheit

6.1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 1

9. Abfälle

9.4 Ermittlung der Entsorgungskosten 1

12. Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.1 Bauantrag / Bauantrag im vereinfachten Verfahren / Anzeige der 
Beseitigung von Anlagen / Vorlage in der Genehmigungsfreistellung

5

12.2 Baubeschreibung 9

12.4 Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlVO SH) 1

Nordex Brandschutzkonzept 14

Nordex Grundlagen Brandschutz 10

12.5 Sonstige Bauvorlagen 1

Nordex Fundamente 7

Schalplan 1

Nordex Erläuterung zur EG-Konformitätserklärung 2

TÜV SÜD Prüfbescheid Typenprüfung Turm und Fundamente inkl. 
Anlagen

8

16. Anlagespezifische Antragsunterlagen

16.1.1 Standorte der Anlagen 4

16.1.2 Raumordnung/Zielabweichung/Regionalplanung 1

16.1.7 Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 9

16.1.8 Abstände / Erschließung (pro Anlage aus 16.1.1 ein Formblatt 
16.1.8)

4

16.1.9 Daten der beantragten Anlage / Daten der Anlagen im Windpark 1
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Nr. Benennung des ELIA-Formulars
(Erstelldatum 17.02.2026, Version 1.9.2, ELiA-Online)

Seitenzahl

16.1.10 Oktav-Schallleistungspegel (SLP) der beantragten Anlage / der An-
lagen im Windpark

1

B Begründung

I Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach § 16 BImSchG

Die Firma Windpark Stubben-Rehhorst GmbH & Co. KG, Windmühlenberg in 
24814 Sehestedt hat mit Datum vom 30. Oktober 2025 beim Landesamt für Um-
welt den Antrag auf eine Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer Wind-
kraftanlage gestellt. 

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich im Außenbereich 
von 23619 Rehhorst, Gemarkung Rehhorst, Flur 6, Flurstück 1/2.

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende Maßnahmen realisiert werden:

• Änderung des genehmigten Anlagentyps Vestas V150 zum Anlagentyp Nordex 
N149 mit einer Nabenhöhe von 125,4 Metern, einem Rotordurchmesser von 
149,1 Metern, einer Gesamthöhe von 200 Metern und einer Nennleistung von 
5.700 Kilowatt in der Gemeinde 23619 Rehhorst, Flur 6, Flurstück1/2 mit der 
ETRS89/UTM Koordinate: Ostwert 32 595235 Nordwert 59 70578.

• Der Standort der WKA wird nicht verändert.

• Die Fundamenterhöhung beträgt 3 Meter.

2. Genehmigungsverfahren

Die beantragte Änderung der Windkraftanlage, keine Änderung des Standortes 
sowie nur eine geringfügige Höhenänderung, am oben angegebenen Standort be-
darf einer Genehmigung nach § 16 b Absatz 7 BImSchG, da durch die Änderung 
des Anlagentyps im Verhältnis zur genehmigten Anlage nachteilige Auswirkungen 
hervorgerufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 BImSchG erheblich sein 
können.

Die beantragte Änderung betrifft eine Anlage zur Nutzung von Windenergie mit ei-
ner Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und weniger als 20 Windkraftanlagen.

Sie fällt daher unter die Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, so dass 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 der 4. BImSchV ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) gemäß § 19 BImSchG durchgeführt 
wurde.

Gemäß § 2 Nummer 3 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden 
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienüber-
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greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
ständige Behörde für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens.

2.1 UVP-Pflicht

Am 30.10.2025 ging bei der hiesigen Behörde der Genehmigungsantrag zur we-
sentlichen Änderung bereits genehmigter Windenergieanlagen im Windvorrangge-
biet PR3_STO_003 ein. Für den Antrag sind daher die Regelungen des § 6b 
WindBG maßgeblich. Das betroffene Windenergiegebiet wurde vor dem 19. Mai 
2024 ausgewiesen, die Gebietsausweisung erfolgte unter Durchführung einer Um-
weltprüfung und das Gebiet liegt nicht innerhalb eines Natura-2000-Gebiets oder 
vergleichbarer Schutzgebiete. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen des § 6b WindBG sind im vorliegenden Verfah-
ren erfüllt. Gemäß § 6b Abs. 2 Nr. 1 WindBG entfällt daher die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG.

2.2 Erfordernis einer Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG

Gemäß § 6b Abs. 2 Nr. 2 WindBG ist im Zulassungsverfahren für Vorhaben in ei-
nem ausgewiesenen Beschleunigungsgebiet abweichend von § 34 Abs. 1 
BNatSchG keine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

2.3 Behördenbeteiligung

Nach Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollständigkeit wurden ge-
mäß § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behörden, deren Aufgabenbereiche durch 
das Vorhaben berührt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:

• Kreis Stormarn mit dem Fachbereich:
– Bauaufsicht,

• Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, 
Dezernat Luftfahrt, Kiel;

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn.

Die von diesen Behörden eingegangenen Stellungnahmen wurden im Genehmi-
gungsbescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
berücksichtigt.

II Sachprüfung

Die Voraussetzungen für die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in 
§ 6 BImSchG aufgeführt. Danach muss die Erfüllung der sich aus § 5 BImSchG 
und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden 
Pflichten sichergestellt sein und es dürfen keine anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
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schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage entgegenstehen.

1. Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG

Zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt ist im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft worden, ob die sich aus § 5 
BImSchG ergebenden Grundpflichten für Betreiber genehmigungsbedürftiger An-
lagen erfüllt werden.

Grundsätzlich ist die Prüfung im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung er-
folgt. Es wurden nur die Änderungen betrachtet.

1.1 Schutz- und Abwehrpflicht vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen für die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heißt, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Nach § 3 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen „Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufüh-
ren“.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die 
durch Lärmemissionen auftreten können.

Zu I. Genehmigung (Inhaltsbestimmungen)

2.1:
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schädliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nr. 1 BImSchG) durch Geräusche sind die Vorgaben 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßgeblich. Außer-
dem ist der Erlass des MELUND vom 31.01.2018 zur Einführung der aktuellen 
LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in Schleswig-
Holstein und des ergänzenden Erlasses vom 20.04.2022 zu beachten. 

Die der Windkraftanlage am nächsten gelegenen Gebäude mit schutzbedürftigen 
Räumen liegen im Außenbereich. Die TA Lärm nennt für solche Wohnräume die 
unten aufgeführten Immissionsrichtwerte, die bei der Beurteilung der hier geneh-
migten WKA berücksichtigt wurden.

Mischgebiet:

Tags 60 dB(A), 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
und
nachts 45 dB(A), 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr

Eine Windkraftanlage wirkt in Anlehnung der Ziffer 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm re-
levant ein, wenn der Schallimmissionspegel größer ist als der Immissionsrichtwert 
(IRW) minus 12 dB(A).
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Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen in der Umgebung der hier 
genehmigten Windkraftanlage ist die Schallimmissionsberechnung vom 
27.09.2025 der T & H Ingenieure (23-205 GBD-03).

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und das damit verbundene Schutzniveau der 
maßgeblichen Immissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftanla-
ge an den Immissionsorten wird auf die o. g. Schallimmissionsberechnung verwie-
sen.

Danach sind tagsüber die Teilbeurteilungspegel beim Betrieb der genehmigten 
V1149 mit dem von Nordex für leistungsoptimierten Betrieb mit 5.700 kW angege-
benen maximalen immissionswirksamen Schallleistungspegel von LWA = 106,6 
dB(A) (Modus 0) an den Immissionsorten um mindestens 12 dB(A) unter dem Im-
missionsrichtwert und somit irrelevant. Für die Tageszeit war daher keine Betriebs-
beschränkung festzusetzen.

Ausweislich der Schallimmissionsprognose kann die Nichtüberschreitung der IRW 
von 40/45 dB(A) zur Nachtzeit an den maßgeblichen Immissionsorten (IO 1-12) 
nur mit einer schallreduzierten Betriebsweise erreicht werden. Daher wurde der 
Betrieb der Windkraftanlage für die Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr auf die unter 
A.I.2.1 genannte Drehzahl und Leistung sowie den Betriebsmodus und der dort 
aufgeführten Oktavschallleistungspegel LWA,Okt begrenzt. Die Festsetzung der 
Oktavschallleistungspegel LWA,Okt erfolgte auf Grundlage der in der Schallimmis-
sionsprognose verwendeten LWA,o,Okt. 

Turbulenzen

Die Standsicherheit in Bezug auf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-
nehmigten WKA ist in einem Turbulenzgutachten untersucht worden. 

Die Anforderungen der DIBt-Richtlinie (Deutsches Institut für Bautechnik) bzgl. 
Turbulenzen werden somit eingehalten, so dass diesbezüglich die Standsicherheit 
gewährleistet ist.

1.2 Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen, insbesondere durch die dem Stand der 
Technik und der Besten verfügbaren Technik entsprechenden Maßnahmen, das 
heißt vorbeugende Maßnahmen gegen die Entstehung potentiell schädlicher Um-
welteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG)

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Ursprungsgenehmigung erfolgt und 
hat unverändert Bestand.

1.3 Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten 
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG 
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzni-
veaus für die Umwelt insgesamt Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle 
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verwertet und nicht zu verwertenden Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit beseitigt werden.

Abfälle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen führt als die Verwertung. Die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften.

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung erfolgt und hat un-
verändert Bestand.

1.4 Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4 
BImSchG)

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur 
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt Energie 
sparsam und effizient verwendet wird.

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung erfolgt und hat un-
verändert Bestand.

1.5 Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anla-
ge oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden können (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung erfolgt und hat un-
verändert Bestand.

2. Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prüfen, ob sichergestellt 
ist, dass die Erfüllung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

Die Anlage fällt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung.

3. Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
der Änderung der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behörden, deren Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. 

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.
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3.1 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung erfolgt und hat un-
verändert Bestand.

3.2 Arbeitsschutz

Die Prüfung ist im Rahmen der Erteilung der Neugenehmigung erfolgt und hat un-
verändert Bestand.

III Ergebnis

Die Prüfung hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehör-
de erfolgte anhand der einschlägigen Bestimmungen des BImSchG. 

Unter Berücksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Nebenbestimmun-
gen ist sichergestellt, dass die Pflichten für Betreiber genehmigungsbedürftiger 
Anlagen gemäß § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des § 7 BImSchG und der 
daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erfüllt werden. Es liegen keinerlei Er-
kenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein höheres Schutzni-
veau insgesamt erreichbar wäre.

Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A III gemäß § 18 Absatz 1 BImSchG 
festgesetzte Frist ist sichergestellt, dass mit der Inbetriebnahme der geänderten 
Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem sich die tatsächlichen 
Verhältnisse, die der Genehmigung zugrunde lagen, wesentlich geändert haben.

Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfüllt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen. 

IV Begründung der Kostenentscheidung

Die Kosten ergeben sich aus den §§ 1 und 2 VwKostG SH, in Verbindung mit den 
Tarifstellen 10.1.1.2.2 und 10.1.1.8.1 a) des allgemeinen Gebührentarifs der Lan-
desverordnung über Verwaltungsgebühren.

Gebühren:

1. Genehmigung Tarifstelle 10.1.1.2.2 
Gebührenrahmen: 1.000 bis 3.000 € 1.000,00 €

2. Zuschlag im Zusammenhang mit der Verträglichkeitsprüfung:
Tarifstelle 10.1.1.8.1 a)
Gebührenrahmen: 50 bis 2.000 € 50,00 €

Summe Gebühren 1.050,00 €

Gesamtsumme Kosten: 1.050,00 €
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Die festgesetzten Kosten sind entsprechend der als Anlage beigefügten Kostenno-
te innerhalb von einem Monat nach Erhalt dieses Bescheides einzuzahlen. Die 
Kostennote ist Bestandteil dieses Bescheides.

C Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz – BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. 2013 I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348);

• Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. 2017 I S. 1440), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I S. 355);

• Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. 1992 I S. 1001), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225);

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 
(GMBl. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt geändert durch Änderungsverwaltungsvor-
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

• Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach immissionsschutzrechtli-
chen sowie sonstigen technischen und medienübergreifenden Vorschriften des 
Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) vom 20. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 
540), zuletzt geändert durch Artikel 65 Landesverordnung vom 6. November 2025 
(GVOBl. Schl.-H. 2025 Nr. 146);

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz – UVPG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. 2021 I S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
348);

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. 2017 I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348);

• Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 875, 
928);

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 2009 I 
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S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323);

• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) vom 24. 
Februar 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 734);

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. 2003 I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I S. 236);

• Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Ja-
nuar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9);

• Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 64 der Landesverordnung 
vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Sch.-H. S. 514);

• Landesverordnung über Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührenverordnung 
-VerwGebVO) vom 26. September 2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 476), zuletzt geän-
dert durch Landesverordnung vom 28. Januar 2026 (GVOBI. 2026 Nr. 8);

• Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz - LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBI. 1992, 243, 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juni 2025 
(GVOBI. 2025 Nr. 76). 
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D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Umwelt
Dezernat 20

Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid haben 
gemäß § 63 Absatz 1 Satz 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) kann gemäß § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begründet werden.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist beim Schleswig-Hols-
teinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig 
zu stellen.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden und Dienstsiegel>

Anlagen:

– Kostennote
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